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Schutzkleider oder Schürze 
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  4. SCHUTZKLEIDER ODER SCHÜRZE 

Bei Spritzgefahr von biologischen Flüssigkeiten 

Einwegschürze pro Patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HÄNDEHYGIENE                

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HANDSCHUHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MASKE UND BRILLE ODER 

GESICHTSSCHUTZMASKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MEDIZINPRODUKTE  

UND MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. WÄSCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ABFÄLLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. UMGEBUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PERSONALSCHUTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PATIENTENSCHUTZ 



        

 

Wichtige Punkte 

Indikation zum Tragen von Schutzkleidern oder Schürzen : 

- Schutz der Berufskleidung bei Spritzgefahr von biologischen 

Flüssigkeiten (bei der Pflege oder Reinigung/Desinfektion) 

 

Die Schutzkleider oder Schürzen müssen : 

- Nur am Pflegeort und mit sämtlichen Bändern gebunden 

getragen werden 

- Gewechselt werden :  

o Sofort, falls die Innenseite nass ist 
o Vor einer aseptischen Tätigkeit 

o Zwischen zwei Patienten 

 

Einmal angezogen, dürfen sie nicht mehr berührt werden, um an 

Material zu gelangen, welches sich in der Berufskleidung befindet 

(Stethoskop, Händedesinfektionsmittel, Stift usw.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Verwendung einer Plastikschürze zum Duschen eines 

Patienten stellt keine Indikation gemäss den 

Standardmassnahmen dar. 

 

 

 

Schutzkleider oder 

Schürzen sind 

EINWEGMATERIAL  



        

Anziehtechnik der Schutzkleider oder Schürzen 

 

 
 

Ausziehtechnik und Entsorgen der Schutzkleider oder 

Schürzen 
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